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Aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt 
Freilassing folgende 

S a t z u n g 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Sport- und 
Freizeitanlage Badylon vom 20.10.2021, veröffentlicht im Amtsblatt des 
Landratsamts Berchtesgadener Land Nr. 43 vom 26.10.2021(Bek.-Nr. 5), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 05.12.2023, veröffentlicht im Amtsblatt des 
Landratsamts Berchtesgadener Land Nr. 50 vom 12.12.2023, Bek.-Nr. 5, wird wie 
folgt geändert: 
 

1. § 8 erhält folgende neue Fassung: 
 

„§ 8 
Benutzungsgebühren für die Sporthalle 

 
(1)  Die Gebühren für die Benutzung der Sporthalle betragen: 

 
a) Dreifachhalle Tagespauschale      1.000,00 € 

 
b) Reinigungspauschale zu Buchstabe a)          250,00 € 

 
c) Dreifachhalle je Übungseinheit (90 min.)       150,00 € 

 
 d)  Dreifachhalle je Hallenteil und Übungseinheit (90 min.)          50,00 € 

 
e) Mehrzweckraum je Übungseinheit (90 min.)        50,00 € 
 
f) Schulungsraum je Stunde (60 min.)           40,00 €. 

 
(2)  Die Gebühren für die Benutzung der Sporthalle durch die  

VHS Rupertiwinkel betragen für 
 
a) die Dreifachhalle je Hallenteil pro Stunde                20,00 € 

 

 b)  den Mehrzweckraum pro Stunde         20,00 €. 
 

Die Berechnung erfolgt je angefangener halben Stunde. 
 

(3) Für Freilassinger Vereine und Einrichtungen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt 
Freilassing ist die Nutzung gebührenfrei.“  
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2. § 9 erhält folgende neue Fassung: 
 

„§ 9 
Benutzungsgebühren für die Außensportanlagen mit Dusch-, Wasch- und 

Umkleideräumen 
 

(1)  Die Gebühren für die Benutzung der Außensportanlagen betragen: 
 

a) Rasenspielfeld 1 – Stadion –  
1 Spiel bzw. 2 Std.      100,00 € 

 
b) Rasenspielfeld 2 

1 Spiel bzw. 2 Std.      150,00 € 
 

c) Kunstrasenplatz – groß –  
gesamter Platz: 
 1 Spiel bzw. 2 Std.                              200,00 € 
 Training für auswärtige Vereine (1,5 Std.)   100,00 € 

halber Platz: 
 1 Spiel bzw. 2 Std.                           100,00 € 
 Training für auswärtige Vereine (1,5 Std.)     50,00 € 

 
Die vorgenannten Gebühren beinhalten die Nutzung der Dusch-, Wasch- und 
Umkleideräume. 

 
(2)  Die alleinige Nutzung der Dusch-, Wasch- und Umkleideräume beträgt pro Nutzung und 

Umkleide 50,00 €. 
 
(3) Für Freilassinger Vereine ist die Nutzung gebührenfrei.“ 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 

 
STADT FREILASSING 
Freilassing, 03.12.2025 
 
gez. 
 
Markus Hiebl 
Erster Bürgermeister 


